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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

jedes Jahr berichtet der Petitions-
ausschuss dem Plenum des landtages 
über seine tätigkeit. Seinen aktuellen 
Jahresbericht hat der Petitionsausschuss 
in der 44. Sitzung des landtages am 
9. november 2011 vorgestellt (Drucksa-
che 5/4170). Mit dieser Broschüre möch-
te der Petitionsausschuss auch Sie über 
seine arbeit informieren. 

Eine statistische Übersicht am Ende 
der Broschüre zeigt, wie vielfältig die 
themenbereiche sind, mit denen sich 
der ausschuss befasst hat. auffällig ist, 
dass die anzahl der einzelnen Petitio-
nen im Vergleich zum letzten Berichts-
zeitraum deutlich gestiegen ist. Erreich-
ten den Petitionsausschuss damals 724 
Petitionen, waren es jetzt 865 Petitio-
nen. Dies stellt eine Steigerung von fast 
20 Prozent dar. Die einzelnen Petitio-
nen wurden teilweise auch von mehre-
ren Bürgern unterstützt. Seit Beginn der 
Wahlperiode im Jahre 2009 sind dem 
ausschuss insgesamt 1589 Petitionen 
zugesandt worden, die 58 765 Bürger 
unterzeichnet haben.

Gemeinsam mit meinen ausschuss-
kollegen möchte ich Ihr Interesse an un-
serer arbeit wecken. Vielleicht haben 
auch Sie eine angelegenheit, in welcher 
der Petitionsausschuss für Sie tätig wer-
den kann. nur wenn Sie Ihre Rechte ken-
nen, haben Sie die Möglichkeit, von Ih-
rem verfassungsgemäß garantierten 
anspruch auf Behandlung Ihrer anliegen 
durch den ausschuss Gebrauch zu ma-
chen.

haben Sie weitere Fragen? Zö-
gern Sie nicht, sich an den Petitionsaus-
schuss, ein ausschussmitglied oder an 
das Sekretariat des Petitionsausschus-
ses zu wenden. Welche abgeordneten 
des landtages Brandenburg Mitglieder 
des Petitionsausschusses der 5. Wahl-
periode sind, können Sie der nachfol-
genden Übersicht entnehmen. Selbst-
verständlich werden alle Mitglieder des 
Petitionsausschusses ein offenes Ohr für 
Ihre anliegen haben.

aufschlussreiche hinweise zum Pe-
titionsrecht bietet das Faltblatt „Der Pe-
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titionsausschuss des 
landtages Branden-
burg“, welches Sie 
über das Referat Öf-
fentlichkeitsarbeit des 
landtages beziehen 
oder aber auf der In-
ternetseite des land-
tages (www.land-
tag.brandenburg.
de) abrufen können. 
auf der Internetsei-
te finden Sie auch 
weitere Informatio-
nen über Ihr Petiti-
onsrecht, den aus-
schuss sowie ein 
Formular zum Ein-
reichen einer Petition.

Im namen meiner ausschusskolle-
gen bedanke ich mich für das dem aus-
schuss bisher entgegengebrachte Ver-
trauen und hoffe auf Ihr reges Interesse 
an der arbeit des Petitionsausschusses.

Potsdam im november 2011

Potsdam im november 2010

Thomas Domres
Vorsitzender des Petitionsausschusses

Das Petitionsrecht
Ein Grundrecht für alle
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Mitglieder des Petitionsausschusses

Vorsitzender:  Stellvertretender Vorsitzender: 
thomas Domres   henryk Wichmann

Ordentliche Mitglieder: 

SPD
Kerstin Kircheis Jutta lieske Gabriele theiss

DIE LINKE
thomas Domres Bettina Fortunato Gerlinde Stobrawa
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CDU
anja heinrich henryk Wichmann

FDP
Raimund tomczak

GRÜNE/B90
Ursula nonnemacher

Stellvertretende Mitglieder
 
SPD: Klara Geywitz, Barbara hackenschmidt, Ralf holzschuher
 
DIE lInKE: helga Böhnisch, Margitta Mächtig, carolin Steinmetzer-Mann
 
cDU: Beate Blechinger, Danny Eichelbaum
 
FDP: Gregor Beyer
 
GRÜnE/B  90: Sabine niels



BERIcht    7

Statistische Angaben

Dem Petitionsausschuss sind in der lau-
fenden Wahlperiode bisher 1580 Pe-
titionen zugesandt worden, die von 
58 765  Personen unterzeichnet wurden. 
Von diesen Petitionen hat der ausschuss 
– neben den aus der vorangegange-
nen Wahlperiode übernommenen Einga-
ben und Beschwerden – in 35 Sitzungen 
1194 Petitionen abschließend bearbeitet. 
In 205 Fällen sind Petitionen wieder auf-

gelebt und erneut durch den ausschuss 
beraten worden. Das Petitionsaufkom-
men ist im Vergleich zu den Vorjahren 
angestiegen; haben den ausschuss in 
den vergangenen Jahren jährlich rund 
740 Petitionen erreicht, waren es im 
zweiten Jahr dieser legislatur 865.

Über die aufteilung der Petitionen 
nach Sachgebieten hat der ausschuss 

Bericht
über die arbeit des Petitionsausschusses gemäß § 12 des Gesetzes über die 
Behandlung von Petitionen an den landtag Brandenburg (Petitionsgesetz)

Sitzung des Petitionsausschusses
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das Plenum in den vierteljährlich vorge-
legten Übersichten zu Petitionen unter-
richtet. Die Verteilung auf die aufgaben-
gebiete im Berichtszeitraum kann der 
diesem Jahresbericht beigefügten Statis-
tik entnommen werden.

Rechtsgrundlagen und Funktion 
des Petitionsrechtes

Der Petitionsausschuss des landtages 
Brandenburg wird auf der Grundlage des 
artikels 17 des Grundgesetzes, des arti-
kels 24 der landesverfassung, nach den 
Regelungen des artikels 71 der landes-
verfassung und des Petitionsgesetzes 
des landes Brandenburg tätig.

Das Petitionsgrundrecht gibt jeder-
mann das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen mit anregungen, 
Kritik und Beschwerden an die zustän-
digen Stellen und an die Volksvertretun-
gen zu wenden. Über Petitionen an den 
landtag Brandenburg entscheidet nach 
artikel 71 absatz 1 der landesverfas-
sung ausschließlich der Petitionsaus-
schuss, sofern nicht der landtag selbst 
entscheidet. Für die Erledigung seiner 
aufgaben ist der Petitionsausschuss 
durch die landesverfassung und das Pe-
titionsgesetz mit umfangreichen Rech-
ten ausgestattet worden. Das Petitions-
gesetz des landes Brandenburg wurde 
im Berichtszeitraum überarbeitet. In der 
nun gültigen neufassung ist unter ande-
rem geregelt, dass Petitionen auch elek-
tronisch eingereicht werden können, 
wenn eine Authentifizierung des Peten-
ten sichergestellt ist. Die Begriffe Sam-
melpetitionen und Massenpetitionen 

sind im Gesetz definiert worden, um ei-
nen sachgerechteren Umgang mit diesen 
Petitionen zu ermöglichen. Weiter ist es 
nunmehr möglich, Petitionen bei Unzu-
ständigkeit des ausschusses schneller 
an die jeweiligen zuständigen Volksver-
tretungen weiterzuleiten. Darüber hinaus 
wurden Änderungen strafvollzugsrecht-
licher Regelungen und die Begrifflichkei-
ten des Psychisch-Kranken-Gesetzes 
des landes Brandenburg berücksichtigt.

Durch die Petitionen erreichen das 
Parlament Informationen, die dieses zur 
ausübung seiner Kontrollfunktion gegen-
über der Exekutive, zur Beseitigung von 
Missständen, aber auch für die sach-
gemäße handhabung seiner Gesetz-

Vorprüfung im Petitionsausschuss

Zuständige Behörden und Fachgremien

Beratung im Petitionsausschuss

Zuständige 
Behörden 
und Fach-
gremien

Petent

Petition

Petent

Empfehlung

abschließende Antwort

Einholung von 
 Stellungnahmen

Stellungnahmen

Weg einer Petition
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gebungsgewalt benötigt. Der Petitions-
ausschuss leitet diese Informationen 
den zuständigen Fachausschüssen des 
landtages bzw. den Fraktionen zu, da-
mit diese die thematik der Petitionen bei 
ihrer arbeit mitberücksichtigen können. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
der Petitionsausschuss oder aber auch 
die Fachausschüsse Schwachstellen in 
der landesgesetzgebung erkennen und 
auf diese hinweisen bzw. diese beheben 
können. Petitionen zu konkreten Gesetz-
gebungsvorhaben kann der ausschuss 
an die damit befassten Fachausschüsse 
zur Mitberatung weiterleiten, damit diese 
die anregungen und Bedenken der Pe-
tenten bei der Behandlung der Gesetz-
entwürfe berücksichtigen können.

Der Bericht des ausschusses be-
fasst sich im Folgenden zunächst mit all-
gemein berichtenswerten Sachverhalten 
aus der tätigkeit des ausschusses seit 
seinem letzten Jahresbericht. Es folgt 
eine Darstellung von Schwerpunkten der 
Petitionsbearbeitung. Daran schließt sich 
eine Schilderung verschiedener Einzelfäl-
le an, die für die arbeit des ausschusses 
beispielhaft sind.

Allgemeines aus der Tätigkeit des 
Petitionsausschusses

Zusammenarbeit mit Behörden
Die Dienststellen im land Brandenburg 
kamen ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
zur Berichterstattung gegenüber dem 
Petitionsausschuss in der Regel um-
fassend und termingerecht nach. lei-
der musste eine Bürgermeisterin, die 
der ausschuss der 4. legislatur aus 

gleichem Grund bereits einmal zu ei-
nem Gespräch bitten musste, vor den 
ausschuss geladen werden, da sie eine 
Stellungnahme trotz mehrmaliger an-
mahnung nicht vorgelegt hatte. Soweit 
es im Sinne einer zeitnahen Bearbeitung 
von dringlichen Petitionen notwendig 
war, Stellungnahmen kurzfristig anzufor-
dern, kann festgestellt werden, dass die 
beteiligten Behörden in den meisten Fäl-
len die terminsetzungen auch eingehal-
ten hatten. 

an dieser Stelle möchte der Petiti-
onsausschuss insbesondere die Zusam-
menarbeit mit dem für das ausländer-
recht zuständigen Ministerium des Innern 
hervorheben, das die tätigkeit des Pe-
titionsausschusses in ausländerrecht-
lichen Eilfällen mit sehr kurzfristig erar-
beiteten Stellungnahmen und auch mit 
eigenen aktivitäten unterstützte. Ein Fall 
verdient dabei besondere Erwähnung, in 
dem selbst an einem Wochenende nach 
Eingang der Petition am Freitagabend 
sowohl Mitarbeiter des Ministeriums als 
auch der Minister selbst dafür Sorge ge-
tragen haben, dass dem anliegen eines 
Petenten, vorläufig Abschiebungsschutz 
zu erhalten, da seine Reisefähigkeit noch 
nicht im erforderlichen Umfang überprüft 
worden war, Rechnung getragen werden 
konnte. Der Vorsitzende des Petitionsaus-
schusses wurde dabei unmittelbar über 
die seitens des Ministeriums eingeleiteten 
Schritte informiert. Das kurzfristige Ein-
schreiten des Ministeriums war notwendig 
geworden, da die zuständige kreisliche 
ausländerbehörde am Wochenende nicht 
zu erreichen war und die abschiebung 
bereits am Montag erfolgen sollte. 
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Ortstermine und Öffentlichkeitsarbeit

Seit Beginn der 5. legislaturperiode führt 
der Petitionsausschuss vierteljährlich Bür-
gersprechstunden im land durch. Im Be-
richtszeitraum fanden Sprechstunden in 
den landkreisen Oberspreewald-lausitz, 
Elbe-Elster, Prignitz und Ostprignitz-Rup-
pin statt. Die mit den Sprechstunden ge-
botene Gelegenheit, Mitgliedern des Peti-
tionsausschusses direkt vor Ort konkrete 
Probleme und anfragen vorzutragen, wur-
de von den Bürgern rege in anspruch ge-
nommen. Die Gespräche ersetzen das 
schriftliche Petitionsverfahren nicht, tragen 
aber dazu bei, dass die Bürger im Vorfeld 
über Möglichkeiten und Befugnisse des 
Petitionsausschusses informiert, ihnen die 
entsprechenden Formulare zum Einreichen 
einer Petition ausgehändigt und bei einer 
Unzuständigkeit des Petitionsausschusses 
richtige ansprechpartner benannt werden 
können. Vielen Bürgern konnte bereits auf 
diese Weise weitergeholfen werden. Die 
Zusammenarbeit mit den landkreisen im 
hinblick auf die Organisation der Bürger-
sprechstunden gestaltete sich unkompli-
ziert und sehr freundlich. 

neben den Bürgersprechstunden 
waren abgeordnete des Petitionsaus-
schusses auch im Rahmen konkreter Pe-
titionsverfahren vor Ort unterwegs, um 
sich einen unmittelbaren Eindruck vom 
Petitionssachverhalt zu verschaffen oder 
aber in Gesprächen die Möglichkeiten 
einvernehmlicher lösungen für alle Be-
teiligten auszuloten. 

Von der im neuen Petitionsgesetz 
vorgesehenen Möglichkeit, auf der Inter-
netseite des Petitionsausschusses Petiti-
onen von allgemeiner oder beispielhafter 
Bedeutung zu veröffentlichen sowie über 
den Bearbeitungsstand und das Ergeb-
nis zu informieren, wurde im Berichtszeit-
raum zu den themen Erhebung von so-
genannten altanschließerbeiträgen und 
Wiedereinführung von „Weihnachtsgeld“ 
für landesbeamte Gebrauch gemacht. 
Zu beiden in der Öffentlichkeit viel disku-
tierten themen gingen zahlreiche Petiti-
onen ein.

Sammel- und Massenpetitionen
Das im Berichtszeitraum in Kraft getrete-
ne neue Petitionsgesetz beinhaltet erst-
malig besondere Regelungen für Sam-
mel- und Massenpetitionen. Zum einen 
werden nunmehr die Begrifflichkeiten de-
finiert und zum anderen wird der Umgang 
mit Sammel- und Massenpetitionen gere-
gelt. Die Verbreitung von Petitionstexten 
wird durch die elektronischen Medien zu-
nehmend erleichtert. Dementsprechend 
hat der Eingang von wortgleichen und 
wesentlich wortgleichen Petitionen zu-
genommen, was sich auch in den bereits 
dargestellten Zahlen von Petitionsmitun-
terzeichnern bzw. -unterstützern wider-

Bürgersprechstunde in Oranienburg, 3. november 
2011
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spiegelt. Die neuen Regelungen gewähr-
leisten einen sachgerechteren Umgang 
mit derartigen Petitionen. So hat der Peti-
tionsausschuss nunmehr die Möglichkeit, 
auf wortgleiche oder im Wesentlichen 
wortgleiche Petitionen von mindestens 
30 Personen, bei denen keine bestimmte 
Person oder Personengemeinschaft als 
Initiator der Petitionen in Erscheinung tritt 
(sogenannte Massenpetitionen), in öffent-
licher Form einzugehen. Über die art der 
Behandlung einer Sammelpetition, bei 
der sich mindestens 30 Personen mit ei-
nem wortgleichen oder im Wesentlichen 
wortgleichen anliegen an den landtag 
wenden und eine Person oder Personen-
gemeinschaft als Initiator der Petitionen 
in Erscheinung tritt, wird der Initiator un-
terrichtet. Diese bereits in der Vergan-
genheit nach Rücksprache mit den Initia-
toren geübte Praxis ist nunmehr auf eine 
gesetzliche Grundlage gestellt worden. 

Elektronische Petitionen
Um der Weiterentwicklung der elektroni-
schen Medien gerecht zu werden, wurde 

im neuen Petitionsgesetz die Möglich-
keit eröffnet, Petitionen nicht - wie bisher 
- nur schriftlich, sondern auch elektro-
nisch einzureichen. allerdings muss auch 
bei der elektronischen Einreichung die 
authentizität des Petenten sichergestellt 
werden. Das absenden einer einfachen 
E-Mail genügt diesen anforderungen 
nicht. Vereinzelt ist von der Möglichkeit 
der elektronischen Einreichung bereits 
in Form von E-Postbriefen Gebrauch ge-
macht worden. Mit dem bundesweit im 
Mai 2011 in Kraft getretenen De-Mail-
Gesetz, das die rechtliche Grundlage für 
einen sicheren, vertraulichen und nach-
weisbaren Geschäftsverkehr für jeder-
mann im Internet bietet, kann gegenwär-
tig davon ausgegangen werden, dass 
die Zahl der elektronisch eingereichten 
Petitionen künftig fortlaufend zunehmen 
wird. 

Schwerpunkte der Petitionsbear-
beitung

Altanschließerproblematik
Fortlaufend erreichen den Petitionsaus-
schuss zahlreiche Petitionen, die sich 
gegen die Erhebung sogenannter altan-
schließerbeiträge für die Wasserver- und 
die abwasserentsorgung richten. Die Pe-
tenten kritisieren unter anderem die Er-
hebung von herstellungsbeiträgen, da 
ihre Grundstücke bereits vor dem 3. Ok-
tober 1990 angeschlossen waren. 

Die Begrifflichkeit Altanschließer-
beiträge mag vor allem zu dem Missver-
ständnis führen, dass die Petenten da-
von ausgehen, sie würden ein zweites 
Mal zur Zahlung von Beiträgen für die 

Vertreter der Initiative „Baustelle Kita“ übergeben 
eine Sammelpetition an landtagsvizepräsidentin 
Gerrit Große, 9. november 2011
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herstellung ihres abwasseranschlusses 
verpflichtet. Sie verweisen in ihren Peti-
tionen vielfach auf bereits vor der Wie-
dervereinigung geleistete Zahlungen und 
ihre selbst eingebrachte arbeitskraft bei 
der herstellung ihrer Wasser- und ab-
wasseranschlüsse. Der Petitionsaus-
schuss bemüht sich, den Bürgern mit 
antwortschreiben, aber auch auf seiner 
Internetseite, die rechtliche und tatsäch-
liche Situation darzustellen. Den betrof-
fenen Bürgern ist oftmals nicht bewusst, 
dass der zuständige Verband/die zustän-
dige Kommune keine Beiträge für Sach-
verhalte erheben kann, die bereits vor 
dem 3. Oktober 1990 abgeschlossen wa-
ren. Erhoben werden vielmehr Beiträge 
für Investitionen in die zentralen abwas-
serentsorgungs- und trinkwasserversor-
gungseinrichtungen, die in den letzten 
Jahren getätigt worden sind, denn die-
se Maßnahmen (zum Beispiel der aus-
bau und die Verbesserung von Klär- und 
Pumpwerken) kommen allen nutzern zu-
gute. Eine Ungleichbehandlung zwischen 
den Grundstückseigentümern, die erst 
nach 1990 an die Versorgungsnetze an-
geschlossen wurden und denen, die be-
reits vorher angeschlossen waren, wird 
damit vermieden. hintergrund dieser 
Vorgehensweise sind Entscheidungen 
des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-
Brandenburg aus dem Jahre 2007 und 
die daraufhin vorgenommenen Änderun-
gen im Kommunalabgabengesetz des 
landes. Das Oberverwaltungsgericht 
hatte entschieden, dass auch bereits an-
geschlossene Grundstücke im Rahmen 
der Beitragserhebung für Investitionen, 
die nach dem 3. Oktober 1990 getätigt 
worden sind, bei der Ermittlung der bei-

tragsfähigen Grundstücke berücksichtigt 
werden müssen, also alle nutzer für die 
Investitionen in die abwasser- und trink-
wasserversorgungseinrichtungen auf-
kommen müssen. Offenbar gelingt es 
weder der Politik noch den Medien, die-
sen Sachverhalt verständlich darzulegen. 
Der Petitionsausschuss hofft, dass sei-
ne ausführungen zu diesem thema letzt-
endlich zu mehr Verständnis der Bürger 
führen mögen.

Rücknahme von Petitionen durch 
 Inhaftierte

Seit dem herbst 2010 musste der Peti-
tionsausschuss feststellen, dass Peti-
tionen von Inhaftierten in relativ hoher 
Zahl zurückgezogen wurden. Dem Pe-
titionsausschuss ist bekannt, dass bei 
Petitionen, die durch Inhaftierte anhän-
gig gemacht werden, in den Justizvoll-
zugsanstalten nach Kenntnisnahme von 
der Petition Gespräche mit den Petenten 



BERIcht    13

geführt werden. Grundsätzlich ist dies 
durch den Petitionsausschuss auch nicht 
zu beanstanden, da in diesen Gesprä-
chen gegebenenfalls in kürzester Zeit die 
vom Petenten angesprochenen Proble-
me geklärt werden. Problematisch ist al-
lerdings, dass dem Petitionsausschuss 
in den Rücknahmeschreiben so gut wie 
nie Informationen über die Gründe für die 
Rücknahme der Petition mitgeteilt wer-
den. Ob inhaftierte Petenten den aus-
schuss über die Gründe für die Rück-
nahme der Petition unterrichten, liegt in 
deren Ermessen. Der Petitionsausschuss 
kann dann zum Beispiel strukturel-
le Mängel in einer Justizvollzugsanstalt 
nicht erkennen und sich für eine Verbes-
serung der Situation verwenden. 

auffällig war auch, dass viele der zu-
rückgenommenen Petitionen nach nur 
kurzer Zeit wieder auflebten. Die Peten-
ten teilten dem Petitionsausschuss mit, 
dass ihnen in den Gesprächen zu der 
Petition in der Justizvollzugsanstalt Zu-
sagen und Versprechungen gemacht 
worden seien, die nicht eingehalten wur-
den. Diese Zusagen seien an eine Rück-
nahme der Petition geknüpft worden. In 
diesem Zusammenhang wurde auch im-
mer wieder vorgebracht, dass Mitarbei-
ter der Justizvollzugsanstalten den Pe-
tenten in Gesprächen Schreibutensilien 
vorgelegt hätten, damit die Petenten eine 
Rücknahme ihrer Petition niederschrei-
ben könnten. auch der Versand dieser 
Schreiben sei durch die Vollzugsanstal-
ten übernommen worden. 

Für den Petitionsausschuss dräng-
te sich nach alldem der Eindruck auf, 

dass in den Gesprächen mit den Inhaf-
tierten durch die Mitarbeiter der Justiz-
vollzugsanstalten in die Entscheidungs-
freiheit der Petenten zur Einreichung 
einer Petition bzw. zur Rücknahme ein-
gegriffen wird. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass mit der Beantwortung eines 
Stellungnahmeersuchens an den Petiti-
onsausschuss Mehrarbeit für die Mitar-
beiter der Vollzugsanstalten verbunden 
ist. Obwohl den Petitionsausschuss 
aus mehreren Justizvollzugsanstalten 
Rücknahmeschreiben erreichten, war 
festzustellen, dass besonders aus einer 
anstalt im land verstärkt Rücknahme-
schreiben versandt wurden. Der aus-
schuss beschloss, einen Ortstermin in 
dieser haftanstalt durchzuführen. Ein 
Mitglied des ausschusses führte Ge-
spräche mit Inhaftierten, in denen diese 
glaubwürdig vorbrachten, dass ihnen 
Zusagen und Versprechungen gemacht 
wurden, damit sie ihre Petition zurück-
ziehen. Der Petitionsausschuss sah 
daraufhin Veranlassung, ein Gespräch 
mit dem zuständigen Minister in die-
ser Sache zu führen. hierbei wurde ver-
einbart, dass ein Erlass des Ministe-
riums zum Umgang mit Rücknahmen 
von Petitionen überarbeitet werden 
soll, sodass im Ergebnis dem Petitions-
ausschuss bei Rücknahmen nach Ge-
sprächen bekannt wird, aus welchen 
Gründen der Petent seine Petition zu-
rückzieht.

Es ist festzustellen, dass seit diesen 
aktivitäten des ausschusses im Frühjahr 
2011 die Zahl der Rücknahmen von Pe-
titionen von Inhaftierten deutlich zurück-
gegangen ist.
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Straßenausbau

Wie in den vergangenen Jahren erreich-
ten den Petitionsausschuss auch in die-
sem Berichtszeitraum viele Petitionen 
zum thema Straßenausbau. Zu beob-
achten ist, dass die anzahl dieser Petiti-
onen zunimmt. Der Zustand vieler Stra-
ßen genügt - auch nach auffassung der 
regelmäßig um Stellungnahme gebete-
nen zuständigen Behörde - vielfach nicht 
mehr den vorhandenen Belastungen, die 
häufig durch einen hohen Schwerlastan-
teil verursacht werden. Vor allem in Orts-
durchfahrten wird der ausbaubedarf von 
Straßen als zunehmend dringend einge-
stuft. Der Petitionsausschuss kann dann 
regelmäßig nur Verständnis für die nach-
vollziehbaren anliegen äußern. haus-
haltsmittel für Straßenausbaumaßnah-
men vermag er jedoch nicht in aussicht 
zu stellen. Durch die Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln im Rahmen des Kon-
junkturprogrammes des Bundes hat das 
land Brandenburg im Jahre 2009 er-
hebliche anstrengungen unternommen, 
um diese zusätzlichen und zweckgebun-
denen Mittel zur Verbesserung der Inf-
rastruktur des landes Brandenburg zu 
nutzen. Dabei wurde bereits ein erheb-

licher anteil der für andere Projekte vor-
gesehenen Ressourcen gebunden, so-
dass sich nunmehr in den Folgejahren 
Zwänge auf aktuelle Planungs- und Bau-
vorhaben an landesstraßen ergeben. 
aufgrund der angespannten haushaltsla-
ge sind zukünftig weitere erhebliche Mit-
teleinsparungen für den Straßenausbau 
zu erwarten. Dies spiegelt sich auch im 
vom landtag erst kürzlich beschlosse-
nen landesstraßenbedarfsplan wider. So 
enthielt der Bedarfsplan von 1995 noch 
82 Projekte, von denen letztendlich nur 
14 Projekte realisiert werden konnten. 
Im neuen Bedarfsplan mit einer laufzeit 
bis 2024 sind von vornherein nur noch 18 
Maßnahmen, die vom landtag mehrheit-
lich als vordringlich eingestuft wurden, 
enthalten. Die Entscheidung zur Festle-
gung auf wenige neue Maßnahmen wur-
de vor allem aufgrund des begrenzten 
landeshaushalts und der künftigen Stra-
tegie „Erhalt vor neubau“ getroffen. Der 
ausschuss geht davon aus, dass sich vor 
diesem hintergrund die anzahl der Pe-
titionen zu dieser Problematik in der Zu-
kunft noch weiter erhöhen wird.

Einzelfälle

Sanierungsbedarf einer Kirchenmauer
Die Ortsvorsteherin eines Ortes im land 
Brandenburg wandte sich hilfe suchend 
an den Petitionsausschuss, nachdem sie 
von den örtlichen Behörden und zustän-
digen Gremien für ihr anliegen keine Un-
terstützung fand. Sorge bereitete ihr eine 
Kirchenmauer, die nach und nach zer-
fiel. Dies führte bereits dazu, dass die 
an ihr entlangführende Straße verengt 
werden musste und kein Begegnungs-
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verkehr mehr möglich war. Eine proviso-
rische Bauampel und eine Einbahnstra-
ßenregelung für den Verkehr mussten 
errichtet werden. nachdem der Petitions-
ausschuss Ermittlungen zur Sach- und 
Rechtslage durchgeführt hatte, stellte 
er fest, dass sich über die notwendigen 
Schritte - nämlich über die Sanierung der 
Mauer - alle Beteiligten einig waren. Pro-
blematisch war aber die Frage der Zu-
ständigkeit. So existierten zwei verschie-
dene liegenschaftskarten. In einer war 
die Mauer auf öffentlichem Straßenland 
eingezeichnet. Die andere Karte wies 
die Kirchenmauer auf dem Grundstück 
der Kirche aus. Ein Einvernehmen zur 
Rechtslage konnte nicht erzielt werden, 
sodass die zuständige landesbehörde 
gehalten war, die Sicherungsmaßnah-
men für die Straßenverkehrsteilnehmer 
weiterhin aufrechtzuerhalten. nachdem 
der Petitionsausschuss das zuständige 
Ministerium involviert hatte, fanden zwi-
schen dem Ministerium, dem landkreis 
und der betroffenen Gemeinde mehrere 
Gespräche statt, in denen nach einer lö-
sung gesucht wurde. Im Ergebnis dieser 
Gespräche wurden der Gemeinde För-
dermittel des landes für die Erneuerung 
der Kirchenmauer zur Verfügung gestellt. 
Der Dissens hinsichtlich der Rechtslage 
erübrigte sich damit. 

Absage einer Zweckverbands-
versammlung
Immer wieder müssen Rat suchende Bür-
ger darauf hingewiesen werden, dass 
der Petitionsausschuss in dem von der 
landesverfassung geschützten Bereich 
der kommunalen Selbstverwaltung den 
weitgehenden Gestaltungsspielraum der 

Kommunen grundsätzlich zu respektie-
ren hat und das kommunale handeln in-
soweit nur auf Rechtsverstöße überprü-
fen kann. Ein Bürger wandte sich nicht 
nur im Berichtszeitraum, sondern auch 
bereits zuvor mehrfach an den Petitions-
ausschuss mit dem Ziel, sein Grundstück 
nicht an die zentrale öffentliche Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage anschließen 
zu müssen. auch die abwasserbeseiti-
gung gehört zu den öffentlichen aufga-
ben, die die Kommunen eigenverantwort-
lich wahrzunehmen haben. Zur Erfüllung 
dieser aufgabe schließen sich die Kom-
munen regelmäßig zu Zweckverbänden 
zusammen. Die Zweckverbände dür-
fen in ihren Satzungen den anschluss an 
ihre abwasserbeseitigungseinrichtungen 
sowie die Benutzung dieser Einrichtun-
gen für die Grundstücke in ihrem Gebiet 
zwingend vorschreiben. Die gesetzliche 
Grundlage dafür findet sich in der Kom-
munalverfassung des landes Branden-
burg. Im Fall des Petenten war bereits 
mehrfach gerichtlich bestätigt worden, 
dass sein Grundstück dem anschluss- 
und Benutzungszwang hinsichtlich der 
zentralen öffentlichen abwasserentsor-
gungsanlage des zuständigen Zweckver-
bandes unterliegt und der Zweckverband 
insofern die Befugnis hat, den anschluss- 
und Benutzungszwang gegenüber dem 
Petenten notfalls auch zwangsweise per 
Ersatzvornahme durchzusetzen. Seitens 
des Verbandsvorstehers wurden wieder-
holt anträge des Petenten auf Befreiung 
vom anschluss- und Benutzungszwang 
abgelehnt und Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen eingeleitet. Dies konnte vom 
Petitionsausschuss rechtlich nicht bean-
standet werden. 
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In der Folge erhielt der Petent mit 
Blick auf die drohende Ersatzvornah-
me allerdings Unterstützung durch eini-
ge Mitglieder der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes, die einen antrag 
auf teilweise Befreiung des Grundstücks 
des Petenten vom anschluss- und Be-
nutzungszwang verbunden mit der Ein-
berufung einer außerordentlichen Sit-
zung der Verbandsversammlung stellten. 
Die Sitzung wurde daraufhin ordnungs-
gemäß vom Vorsitzenden der Verbands-
versammlung einberufen. Weil aber der 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 
aus persönlichen Gründen an einer Sit-
zungsteilnahme verhindert war, ent-
schied der Verbandsvorsteher kurzfristig, 
die vorgesehene Sitzung der Verbands-
versammlung unter Festlegung eines 
neuen Sitzungstermins abzusagen mit 
der Begründung, dass der Stellvertre-
ter des Vorsitzenden, der die Sitzungs-
leitung dann hätte übernehmen müssen, 
in der Sache befangen sei, da er selbst 
zu den Verweigerern des  anschluss- und 
Benutzungszwangs gehöre. 

Diese Vorgehensweise des Ver-
bandsvorstehers widersprach den recht-
lichen Vorgaben im Gesetz über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit im land 
Brandenburg und in der Kommunalver-
fassung des landes Brandenburg. Da-
nach ist nur der Vorsitzende der Ver-
bandsversammlung bzw. bei seiner 
Verhinderung sein Stellvertreter für die 
Einberufung und absage von Sitzun-
gen der Verbandsversammlung zustän-
dig. Darüber hinaus ist die Entscheidung 
über ein Mitwirkungsverbot eines Mitglie-
des der Verbandsversammlung wegen 

Befangenheit der Verbandsversamm-
lung als Gremium vorbehalten. Das als 
oberste Kommunalaufsichtsbehörde in 
dieser angelegenheit um Stellungnahme 
ersuchte Ministerium bestätigte die Feh-
lerhaftigkeit des agierens des Verbands-
vorstehers. Die vom Petenten in seiner 
Petition geäußerte Kritik war zumindest 
in diesem Punkt durchaus berechtigt. Im 
Ergebnis seiner Beratung sah der Petiti-
onsausschuss in diesem konkreten Fall 
Veranlassung, den Verbandsvorsteher 
darauf hinzuweisen, dass es dem Bestre-
ben, das Vertrauen der Bürger in recht-
mäßiges Verwaltungshandeln zu stär-
ken, nicht förderlich ist, von den Bürgern 
rechtskonformes handeln einzufordern 
und zu erwarten, wenn an anderer Stel-
le verwaltungsseitig rechtliche Vorgaben 
unbeachtet  bleiben.

Verjährung eines Anspruchs auf 
Rückerstattung von Sozialhilfe-
leistungen
Eine bedürftige Bürgerin erhält seit Jah-
ren finanzielle Unterstützung durch die 
Sozialämter, so auch im Jahr 2003. Die 
seinerzeit zuständige Stadt gab den Vor-
gang im Jahr 2005 an den dann zustän-
digen landkreis ab, der eine Überzah-
lung von Sozialleistungen feststellte. 
Daraufhin übersandte man der Petentin 
einen Rückforderungsbescheid, der al-
lerdings mit dem postalischen hinweis 
„unzustellbar“ zurückkam. nach den 
Darstellungen des landkreises bemühte 
sich dieser mehrfach bei Einwohnermel-
deämtern die neue anschrift der Petentin 
zu ermitteln. Diese erhielt dann allerdings 
erst im Jahr 2008 erstmals ein Rückfor-
derungsschreiben des landkreises. In 
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der Folge unterstützte eine Schuldner-
hilfe die Bürgerin und vertrat die auffas-
sung, dass die Rückforderungsansprü-
che verjährt seien. Im Übrigen sei die 
Betroffene jederzeit postalisch erreich-
bar gewesen; es habe eine ordnungsge-
mäße anmeldung vorgelegen und auch 
Schreiben anderer Dienststellen des 
landkreises hätten die Petentin unter der 
anschrift erreicht. Die zuständige Kreis-
kasse ließ diese argumente nicht gel-
ten und brachte vor, dass durch die an-
fragen bei den Einwohnermeldeämtern 
und die sonstigen Ermittlungsversuche 
zur adresse der Betroffenen eine Unter-
brechung der Verjährung eingetreten sei. 
letztendlich leitete die Kreiskasse Voll-
streckungsmaßnahmen gegen die Sozi-
alhilfeempfängerin ein. 

nachdem der Petitionsausschuss in 
dieser angelegenheit eine Stellungnah-

me vom zuständigen landrat erbeten 
hatte, wurde der Sachverhalt nicht mehr 
ausschließlich in der Kreiskasse bear-
beitet, sondern auch im Rechtsamt des 
landkreises. Dort wurde festgestellt, 
dass Maßnahmen zur Vorbereitung ver-
jährungsunterbrechender handlungen, 
wie zum Beispiel die Ermittlung der ak-
tuellen anschrift der Petentin, nicht aus-
reichen, um eine Verjährung zu unterbre-
chen. Das Rechtsamt und letztendlich 
auch der landkreis gaben der Schuld-
nerhilfe Recht: Der anspruch ist verjährt. 
Für das Verhalten der Kreiskasse hat der 
landrat um Entschuldigung gebeten. 
Das anliegen der Petition konnte im Sin-
ne der Betroffenen geklärt werden.

Bereitstellung einer mobilen Treppen-
steighilfe durch eine Krankenkasse
auch in einem anderen Fall wird deutlich, 
wie das Einreichen einer Petition dazu 
führen kann, dass ein anderer Bereich ei-
ner Verwaltung mit einem Problem be-
fasst wird als der eigentlich zuständige 
und letztendlich eine lösung des Prob-
lems herbeiführt. 

Der Sohn einer gehbehinderten 
Dame wandte sich an den Petitionsaus-
schuss und beschwerte sich darüber, 
dass eine Krankenkasse einen antrag auf 
Versorgung mit einer mobilen treppen-
steighilfe abgelehnt habe. Seine Mutter 
sei gehbehindert und könne ohne eine 
derartige treppensteighilfe ihre Wohnung 
nicht mehr verlassen. Den der Petition 
beigefügten Unterlagen hat der Petiti-
onsausschuss entnehmen können, dass 
sich bereits das Bundessozialgericht mit 
der Frage der Bereitstellung von trep-
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pensteighilfen durch die Krankenkassen 
befasst hat. Offensichtlich war es hier zu 
einer Änderung der Rechtsprechung ge-
kommen. Das Bundessozialgericht hat 
festgestellt, dass es sich bei einer trep-
pensteighilfe nicht um eine medizinische 
hilfe zur Rehabilitation handele, die von 
den Krankenversicherungen oder Kran-
kenkassen zu tragen sind, sondern um 
eine Maßnahme der sozialen bzw. ge-
sellschaftlichen Integration und Rehabi-
litation. Für derartige leistungen seien 
jedoch gegebenenfalls andere Sozialleis-
tungsträger zuständig, so das Bundesso-
zialgericht. Dies hat die Krankenkasse in 
dem ablehnenden Schreiben an die Mut-
ter des Petenten auch so dargestellt. Der 
Petitionsausschuss hat festgestellt, dass 
die ablehnung durch die Krankenkasse 
zu Recht erfolgte, weil grundsätzlich ein 

anspruch gegenüber der Krankenkas-
se nicht besteht. Die Petition gelangte im 
Rahmen des Stellungnahmeersuchens 
des ausschusses jedoch an einen an-
deren Verwaltungsbereich der Kranken-
kasse. Dort wurde festgestellt, dass die 
Krankenkasse in ihren lagerbeständen 
noch mobile treppensteighilfen vorrätig 
hatte. Ohne anerkennung einer Rechts-
pflicht wurde dann durch die Kranken-
kasse eine treppensteighilfe der Mut-
ter des Petenten zur Verfügung gestellt. 
Dem anliegen des Petenten wurde somit 
in vollem Umfang nachgekommen.

Hobbytierhaltung im Außenbereich
allein die tatsache, dass ein Bürger eine 
Petition beim Petitionsausschuss einlegt, 
bedeutet nicht, dass dieser das anliegen 
der Petition immer unterstützt.

Es beschwerte sich ein Bürger beim 
Petitionsausschuss über einen Buß-
geldbescheid, der gegen ihn von einem 
landkreis erlassen worden war, weil er 
ein Gebiet von mehreren tausend Quad-
ratmetern im außenbereich mit einer Ein-
friedung versah. Diese diente der hob-
bytierhaltung von zwei Pferden.

Um das bereits durchgeführte Ver-
fahren beurteilen zu können, holte der 
Petitionsausschuss eine Stellungnahme 
vom landrat des landkreises ein. nach 
auswertung der Sach- und Rechtslage 
hat der Petitionsausschuss feststellen 
können, dass der Erlass des Bußgeld-
bescheides rechtmäßig war. Weil es sich 
bei der Einfriedung um eine baugeneh-
migungspflichtige Anlage handelte und 
der Bauherr keine Baugenehmigung vor-
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weisen konnte, hatte er ordnungswidrig 
gehandelt, sodass ein Bußgeld verhängt 
werden konnte.

Zwischenzeitlich hatte der Petent 
beim landkreis nachträglich einen ent-
sprechenden antrag auf Errichtung der 
Einfriedung der beiden Flurstücke einge-
reicht. Grundsätzlich muss der außenbe-
reich unbebaut bleiben. Die entsprechen-
de bundesrechtliche Vorschrift (§ 35 des 
Baugesetzbuches) privilegiert lediglich 
Vorhaben, die einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dienen. Diese Privi-
legierung erfasst nur die gewerbsmäßige 
land- und Forstwirtschaft einschließlich 
tierhaltung. Die private hobbytierhal-
tung nimmt der Bundesgesetzgeber aus-
drücklich von dieser Privilegierung aus. 
alle nutzungen, die nicht unter die Pri-
vilegierung fallen, müssen anhand des 
§ 35 absatz 2 des Baugesetzbuches im 
Einzelfall dahin gehend geprüft werden, 
ob die baulichen anlagen sonstige Be-
lange nicht beeinträchtigen. Zur Überra-
schung des Petitionsausschusses sah 
der landkreis durch die Einfriedungen öf-
fentliche Belange im Sinne des § 35 ab-
satz 3 des Baugesetzbuches nicht beein-
trächtigt und genehmigte im nachhinein 
den bereits errichteten Koppelzaun für 
die beiden Flurstücke. Er berichtete dem 
ausschuss, dass vor allem die natürli-
che Eigenschaft der landschaft von der 
Errichtung des Koppelzaunes nicht wei-
ter berührt wird, sie erlebbar bleibt und 
hier jedenfalls keine unmotivierte Zer-
schneidung der freien landschaft statt-
findet, sondern es sich lediglich um eine 
Begleiterscheinung zur artgerechten und 
sicheren tierhaltung, wie sie in ländlich 

geprägten Gegenden üblich ist, handelt. 
Im Ergebnis konnte der Koppelzaun also 
durch eine Baugenehmigung legalisiert 
werden. Das Bußgeld hatte der Petent 
aber trotzdem zu zahlen.

Streichung von Grundsicherungsleis-
tungen aus baurechtlichen Gründen
Der Petitionsausschuss versteht seine 
aufgabe dahin gehend, Bürgeranliegen 
mit gebotener Sorgfalt und Sachlichkeit 
grundsätzlich auch dann nachzugehen, 
wenn diese mit unsachlichen und aus-
fallenden Bemerkungen verbunden sind. 
Gleiches erwartet er von einer bürger-
nahen Verwaltung, die nach seinem Ver-
ständnis im angemessenen Umgang mit 
„schwierigen“ Bürgern, die im Kern be-
rechtigte oder zumindest überprüfungs-
würdige anliegen vortragen, geschult 
sein sollte. In einem Fall sah der Petiti-
onsausschuss Veranlassung, dem in der 
Sache zuständigen landkreis entspre-
chende hinweise für die Zukunft mit auf 
den Weg zu geben. Es handelte sich da-
bei um folgende angelegenheit:

Ein Bürger beschwerte sich beim Pe-
titionsausschuss darüber, dass die zu-
ständige kreisliche Grundsicherungs-
behörde ihm gegenüber ankündigte, die 
bisher an ihn gezahlten leistungen für 
Unterkunft und heizung nach dem So-
zialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
künftig nicht mehr zu übernehmen mit 
der Begründung, dass er ein Objekt be-
wohnt, welches aus baurechtlicher Sicht 
nicht dauerhaft bewohnt werden dürfte. 

Im Rahmen seiner Überprüfung ge-
langte der Petitionsausschuss zu der Ein-
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schätzung, dass sich der Petent, wenn 
auch in sehr unsachlicher art, inhaltlich 
aber zu Recht über die Vorgehenswei-
se der Grundsicherungsbehörde beklagt 
hatte. So war die Grundsicherungsbehör-
de des landkreises nach auffassung des 
ausschusses nicht berechtigt, gegenüber 
dem Petenten die Einstellung existenz-
sichernder leistungen nach dem SGB II 
anzukündigen, da es generell nicht in der 
Zuständigkeit der Grundsicherungsbe-
hörden liegt, die aufgabe einer illegalen 
Wohnnutzung durchzusetzen oder das 
Vorliegen einer solchen zu überprüfen 
und zu bewerten. Dies gehört vielmehr 
zum aufgabenbereich der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörden. Im Rahmen der 
leistungsgewährung nach dem SGB II ist 
entscheidend, dass aufwendungen für 
Unterkunft und heizung tatsächlich ent-
standen und Zahlungen erfolgt sind. Un-
erheblich ist dabei grundsätzlich, ob die 
nutzung rechtmäßig erfolgt. 

Das um Stellungnahme zu der Vor-
gehensweise des landkreises ersuchte 
aufsichtsführende Ministerium bestätig-
te die Bewertung des Petitionsausschus-
ses. aufgrund der ankündigung in dem 
Schreiben der Grundsicherungsbehör-
de sah sich der Petent letztlich gezwun-
gen, eine andere Unterkunft zu suchen, 
denn anderenfalls hätte er nicht mit wei-
teren Unterkunftsleistungen seitens der 
Grundsicherungsbehörde rechnen kön-
nen. Die angelegenheit konnte bedau-
erlicherweise erst nach dem erfolgten 
Umzug des Petenten gemeinsam mit der 
aufsichtsbehörde geklärt werden. Der 
landkreis, der sich zunächst noch er-
staunt darüber geäußert hatte, dass der 

Petitionsausschuss unter den ausfüh-
rungen des Petenten verwertbare an-
sätze für eine Petition finden konnte, 
musste anlässlich der Petition sowohl 
vom zuständigen Ministerium als auch 
vom Petitionsausschuss auf die gelten-
de Rechtslage aufmerksam gemacht und 
zur künftigen Beachtung aufgefordert 
werden.

Fehlerhafte Beschlussfassung zu 
 einer Straßenreinigungsgebühren-
satzung

Eine Petentin erhielt Mitte 2010 von ihrer 
Kommune einen Straßenreinigungsge-
bührenbescheid. Sie ging gegen diesen 
Bescheid in Widerspruch, da ihr nicht 
erläutert worden sei, wie sich diese Ge-
bühren zusammensetzen. Darüber hin-
aus sei der Satzungsbeschluss fehler-
haft, da Kalkulationsgrundlagen für die 
Straßenreinigung bei der Beschluss-
fassung in der Stadtverordnetenver-
sammlung nicht vorgelegen hätten. Die 
Petentin teilte mit, dass aufgrund ver-
schiedener oberverwaltungsgerichtlicher 
Entscheidungen Kalkulationsunterlagen 
bei den abschließenden Beratungen des 
Satzungsgebers über die Gebührensat-
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zung vorliegen müssten. In einem Wider-
spruchsbescheid von Ende Juli 2010 
wurden der Petentin die Gebühr und die 
Kalkulation erläutert. Der Widerspruch 
wurde zurückgewiesen. Die Petentin be-
anstandete im august 2010, dass in die-
sem Schreiben nicht darauf eingegangen 
worden sei, dass die Kalkulationsunterla-
gen nicht Bestandteil der Beschlussvor-
lage in der Stadtverordnetenversamm-
lung gewesen seien. Die Stadt teilte der 
Petentin daraufhin im September mit, 
dass sie diesen Sachverhalt überprüfen 
werde. Bis März 2011 erhielt die Peten-
tin keine Mitteilung über diese Überprü-
fung. Sie wandte sich daher an den Pe-
titionsausschuss. Der wiederum bat den 
Bürgermeister um eine Stellungnahme 
zu dem Sachverhalt. Innerhalb kürzes-
ter Zeit wurde nun von der Stadt erklärt, 
dass der Beschluss der Reinigungsge-
bührensatzung fehlerhaft gewesen sei. 
Der Gebühren- und der Widerspruchs-
bescheid wurden aufgehoben. aufgrund 
der fehlerhaften Beschlussfassung wur-
den von der Petentin keine Straßenreini-
gungsgebühren erhoben. 

Vorgehen eines Amtes gegen einen 
Petenten
Ein Bürger wandte sich an den Petitions-
ausschuss und beschwerte sich in sei-
nem Petitionsschreiben über die seiner 
auffassung nach wenig behindertenge-
rechte Gestaltung des Ortskerns einer 
Stadt. Im Rahmen eines Sanierungspro-
jektes sei bei der ausgestaltung von Fuß-
wegen, Straßen und öffentlichen Plätzen 
zu wenig augenmerk auf Barrierefreiheit 
gelegt worden. Der Petent teilte in der 
Petitionsschrift auch mit, dass aufgrund 

der baulichen Situation zahlreiche Roll-
stuhlfahrer und Rollatornutzer nicht auf 
Fußwegen, sondern auf Straßen in der 
Stadt fahren müssten. Es sei bereits zu 
einem todesfall gekommen, da ein Roll-
stuhlfahrer von einem Pkw auf der Straße 
angefahren worden war. Dies dürfe sich 
nicht wiederholen, so der Petent. 

Das zuständige amt wurde zu der 
Petition um eine Stellungnahme gebeten. 
Diese wurde dem Petitionsausschuss 
auch vorgelegt. Der amtsdirektor ging 
in diesem Schreiben auf die einzelnen 
ausbauvorhaben, die Bürgerbeteiligung 
und die Bemühungen der Stadt bzw. des 
amtes hinsichtlich des Sanierungsge-
bietes der Stadt ein. Wie der Petitions-
ausschuss später in Erfahrung brachte, 
hat der amtsdirektor offensichtlich auch 
die Stadtverordnetenversammlung mit 
der Petition befasst. Diese beauftragte 
den amtsdirektor - ohne dass der Petiti-
onsausschuss hierüber in der Stellung-
nahme unterrichtet worden wäre – einen 
Rechtsanwalt einzuschalten, um gegen 
die Äußerungen des Petenten in dem Pe-
titionsschreiben vorzugehen. Der Petent 
erhielt mehr als viereinhalb Monate nach 
dem Einreichen seiner Petition dann ein 
Schreiben eines Rechtsanwalts des am-
tes, in dem er aufgefordert wurde, eine 
Unterlassungserklärung mit Kostenaner-
kenntnis bei einem Streitwert von 5.000 
Euro zu unterzeichnen. Bezug genommen 
wurde in diesem Rechtsanwaltsschreiben 
ausschließlich auf das Petitionsschrei-
ben. Es wurde darin weiter ausgeführt, 
dass staatsanwaltschaftlich festgestellt 
worden sei, dass der verunglückte Roll-
stuhlfahrer nicht durch das Unfallereig-
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nis selbst, sondern durch Komplikationen 
während des Krankenhausaufenthaltes 
verstorben sei. Die Petition erfülle den 
tatbestand einer üblen nachrede.

nachdem sich der Petent über das 
Vorgehen der amtsverwaltung beim Pe-
titionsausschuss beschwert hatte, nahm 
dieser Kontakt auf mit dem amtsdirek-
tor und kritisierte das Vorgehen, insbe-
sondere wies er darauf hin, dass eine 
strafbare Äußerung im Petitionsschrei-
ben nicht erkannt werden könne. Darü-
ber hinaus seien das Grundrecht des Pe-
tenten auf Einreichen einer Petition nach 
artikel 17 des Grundgesetzes und artikel 
24 der landesverfassung zu berücksich-
tigen. Der amtsdirektor teilte daraufhin 
mit, dass er den Rechtsanwalt auffordern 
werde, seine aktivitäten einzustellen. Er 
hat sich für das Vorgehen des Rechtsan-
walts bzw. des amtes beim Petitionsaus-
schuss entschuldigt. Gleichwohl sah der 
ausschuss Veranlassung, dem amtsdi-
rektor auch schriftlich mitzuteilen, dass 
er das Vorgehen des amtes und des von 
diesem beauftragten Rechtsanwalts ge-
genüber dem Petenten für nicht sachge-
recht und rechtswidrig erachtet.

Dauer eines Einbürgerungsverfahrens
Im Jahre 2010 sind in Brandenburg 407 
Personen eingebürgert worden. auch 
der Petitionsausschuss war mit einem 
solchen Einbürgerungsverfahren be-
fasst. So beklagte sich eine Bürgerin 
viet namesischer herkunft darüber, dass 
über einen von ihr bereits im Mai 2006 
gestellten antrag auf Einbürgerung nicht 
entschieden worden ist. auch auskünf-
te über den Stand des Verfahrens wür-

den ihr seit vielen Monaten nicht erteilt. 
Sie bat den Petitionsausschuss, auf eine 
zeitnahe Entscheidung ihres antrages 
hinzuwirken bzw. ihr zumindest mitzutei-
len, welche Unterlagen von ihr noch bei-
zubringen sind.

Der Petitionsausschuss befrag-
te hierzu das für Einbürgerungsverfah-
ren zuständige Ministerium. Es stellte 
sich heraus, dass das konkrete Einbür-
gerungsverfahren deshalb komplizier-
ter war, weil die vietnamesische Petentin 
die deutsche Staatsbürgerschaft erhal-
ten, gleichzeitig aber auch ihre vietname-
sische Staatsangehörigkeit beibehalten 
wollte. In Deutschland gilt aber das Prin-
zip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit. 
nur besondere ausnahmegründe können 
dazu führen, dass unter Beibehaltung der 
bisherigen Staatsangehörigkeit die deut-
sche Staatsangehörigkeit erworben wer-
den kann. Die Prüfung dieser ausnahme-
gründe erforderte detaillierte nachweise. 
Die Recherchen des Petitionsausschus-
ses zum konkreten Einbürgerungsverfah-
ren der Petentin ergaben, dass aufgrund 
eines Missverständnisses zwischen dem 
landkreis und dem Ministerium wichti-
ge Informationen zu noch weiteren ein-
zureichenden Dokumenten nicht an die 
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Petentin weitergegeben worden sind. So 
ruhte das Verfahren fast ein Jahr lang. 
aus anlass der Petition wurde die Peten-
tin dann vom zuständigen Ministerium zu 
einer persönlichen Vorsprache eingela-
den, um die Situation und die spezielle 
Problematik zu erläutern und festzustel-
len, ob und inwiefern noch weitere Un-
terlagen zur nachweisführung durch die 
Petentin zu beschaffen sind. auch da-
nach holte der Petitionsausschuss weite-
re auskünfte zum Verlauf des Verfahrens 
ein und konnte zur Kenntnis nehmen, 
dass auch die Deutsche Botschaft in ha-
noi in das Verfahren involviert wurde, um 
Informationen zur zwischenzeitlich geän-
derten Rechtslage in Vietnam einzuholen 
und offene Fragen zu klären. Darüber hi-
naus konnte sich der Petitionsausschuss 
davon vergewissern, dass das zuständi-
ge Ministerium alle anstrengungen unter-
nahm, um das Einbürgerungsverfahren 
nach Eingang der noch erforderlichen In-
formationen und Unterlagen so schnell 
wie möglich abzuschließen. Mit einem 
Schreiben bedankte sich die Petentin 
beim Petitionsausschuss für die Bemü-
hungen und sein Engagement.

Besuchsmöglichkeit für die Ehefrau 
eines Strafgefangenen
Ein Strafgefangener beschwerte sich 
beim Petitionsausschuss darüber, dass 
er seine Ehefrau nicht zu unbeaufsichtig-
ten langzeitbesuchen in der Justizvoll-
zugsanstalt empfangen durfte. Vom Peti-
tionsausschuss ist daraufhin die Prüfung 
der Entscheidung veranlasst worden. Im 
Ergebnis dieser Überprüfung wurde fest-
gestellt, dass jedenfalls die ablehnung 
der Besuche durch die Justizvollzugsan-

stalt nicht ermessensfehlerfrei begründet 
worden ist. Die Entscheidung über die 
Gewährung von langzeitbesuchen liegt 
im Ermessen des leiters der Justizvoll-
zugsanstalt.

Grundsätzlich hat jeder Strafgefan-
gene einen anspruch auf Besuchsemp-
fang für mindestens eine Stunde im Mo-
nat. Wegen der konkreten Behandlung 
des Strafgefangenen oder der Sicherheit 
und Ordnung der Justizvollzugsanstalt 
können Besuche optisch überprüft wer-
den. Im konkreten Fall war die optische 
Überwachung der Besuche der Ehefrau 
angeordnet worden, um eine negative 
verbale Beeinflussung durch die Ehefrau 
erkennen oder verhindern zu können. 
Es war bekannt, dass diese die tat, we-
gen der der Petent verurteilt worden war, 
leugnete. Dies wurde als einziger Grund 
für die Besuchsüberwachung angeführt. 
Weil der Petent aber eine lange haftstra-
fe ohne weitere lockerungen zu verbü-
ßen hatte, waren diese langzeitbesuche 
die einzige Möglichkeit, mit seiner Ehe-
frau ungestört zusammen zu sein. Ein 
langzeitbesuch soll als Behandlungs-
maßnahme vorwiegend dazu dienen, 
eine bestehende lebensgemeinschaft 
bzw. Ehe auch während einer Inhaftie-
rung zu fördern, um damit die Wiederein-
gliederung des Gefangenen nach seiner 
haftentlassung zu erleichtern. In der Be-
gründung der Entscheidung der anstalt 
fanden sich aber weder dieser aspekt 
noch die Berücksichtigung des beson-
deren Schutzes der Ehe, welcher durch 
artikel 6 des Grundgesetzes gewährleis-
tet ist, wieder. Es war deshalb anzuneh-
men, dass diese Umstände im Rahmen 
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der Ermessensentscheidung keine Rolle 
spielten. Zudem war nicht zu erkennen, 
wie eine rein optische Überwachung eine 
verbale Beeinflussung hätte verhindern 
können. Der anstaltsleiter der Justizvoll-
zugsanstalt ist daher gebeten worden, 
erneut über den antrag des Petenten auf 
Gestattung von unbeaufsichtigten lang-
zeitbesuchen zu entscheiden.

Betreuung und Versorgung von Heim-
bewohnern
Mit einer Petition schilderte der Schwie-
gersohn einer in einem Seniorenheim un-
tergebrachten älteren Dame Mängel in 
der Gewährleistung der ärztlichen und 
gesundheitlichen Versorgung und be-
klagte den Umgang des heims mit an-
gehörigen. Der Petitionsausschuss infor-
mierte die zuständige aufsichtsbehörde, 
die daraufhin eine anlassbezogene Über-
prüfung der Einrichtung nach dem Bran-
denburgischen Pflege- und Betreuungs-
wohngesetz durchführte. Bei dieser 
Überprüfung wurden tatsächlich heim-
rechtliche Mängel festgestellt, die bis-
lang trotz regelmäßiger Überprüfung des 
hauses durch die aufsicht und den me-
dizinischen Dienst nicht in dieser aus-
prägung identifiziert werden konnten. So 
wurde festgestellt, dass die Einrichtung 
zwar Veränderungen des Gesundheits-
zustandes der älteren Dame erkannt und 
dokumentiert hatte, nicht aber konse-
quent und mit geeigneten Maßnahmen 
auf diese Veränderungen reagierte. Die 
Einrichtung informierte zum Beispiel den 
hausarzt, weitere Maßnahmen leitete sie 
jedoch nicht ein, um die weitere gesund-
heitliche Versorgung der älteren Dame 
zu sichern. Im Ergebnis dieser Feststel-

lungen wurde die Einrichtung unter an-
derem dazu aufgefordert, das Pflege-
personal entsprechend fortzubilden, die 
Zusammenarbeit zwischen den verant-
wortlichen Mitarbeitern der Einrichtungs-
küche und den behandelnden Ärzten zur 
Ernährung zu sichern und konkrete an-
weisungen für das Pflegepersonal zu 
entwickeln. Weil der Petent sich mit sei-
ner Petition auch über den Umgang der 
Einrichtungsleitung mit den angehörigen 
beschwerte, ist die aufsichtsbehörde 
diesem Vorbringen ebenfalls nachgegan-
gen. Auch hier wurden Defizite von der 
Aufsicht festgestellt. Der Pflegeeinrich-
tung wurde infolge dessen nahegelegt, 
das thema „angehörigenarbeit“ mit dem 
gesamten Pflegeteam zu erörtern und im 
Rahmen des Beschwerdemanagements 
zu reflektieren. Außerdem wurden der 
Einrichtung Schulungen zu diesem the-
ma empfohlen. Der Petitionsausschuss 
konnte im Ergebnis seiner Befassung 
feststellen, dass die Beschwerde des Pe-
tenten begründet war und sie zur Iden-
tifikation von heimrechtlichen Mängeln 
in der Pflegeeinrichtung führte. Das zu-
ständige Ministerium hat die aufsichts-
behörde im Wege des weiteren Verfah-
rens begleitet und die abstellung der 
festgestellten Mängel geprüft. Die hin-
weise des Petenten haben insgesamt zu 
einer weiteren Verbesserung der Pflege- 
und Betreuungssituation beigetragen. 
Sie führten auch dazu, dass die anlie-
gen der angehörigen intensiver wahrge-
nommen werden und die Kommunikation 
zwischen der Pflegeeinrichtung und den 
angehörigen vertrauensvoll vertieft wer-
den konnte. außerdem sind die gewon-
nenen Erfahrungen in die Prüfpraxis in 
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anderen Pflegeeinrichtungen übernom-
men worden.

Finanzielle Unterstützung für eine 
Erstausstattung bei Schwangerschaft 
und Geburt

Eine Studentin, die Empfängerin von 
Bundesausbildungsförderung ist, wand-
te sich kurz vor der Geburt ihres ersten 
Kindes mit der Bitte um Unterstützung 
an den Petitionsausschuss, da ihr bis da-
hin vom Grundsicherungsträger leistun-
gen für eine Schwangerschafts- und Ge-
burtserstausstattung nach dem SGB II 
verwehrt worden sind. Die Petentin war 
mit hauptwohnsitz noch in der Wohnung 
ihrer Eltern gemeldet, lebte jedoch über-
wiegend in einer als nebenwohnsitz ge-
meldeten Wohnung in der nähe ihres 
Studienortes. Ihren antrag auf Gewäh-

rung von leistungen für eine Erstausstat-
tung bei Schwangerschaft und Geburt 
stellte sie ca. vier Monate vor dem er-
rechneten Geburtstermin bei der für ih-
ren hauptwohnsitz zuständigen Grund-
sicherungsbehörde. Diese lehnte im 
Ergebnis einer Überprüfung die bean-
tragten leistungen mit der Begründung 
ab, dass der Mehrbedarf durch das der 
Petentin zur Verfügung stehende Ein-
kommen gedeckt sei. Die Petentin mach-
te daraufhin deutlich, dass im Rahmen 
der Einkommensermittlung die Kosten, 
die sie für ihre nebenwohnung aufzubrin-
gen hat, nicht in abzug gebracht wur-
den, obwohl sie teil der ihr bewilligten 
Bundesausbildungsförderung sind. Die 
Grundsicherungsbehörde hielt gleich-
wohl an ihrer Entscheidung fest und er-
ließ einen ablehnenden Überprüfungs-
bescheid. Begründet wurde dies damit, 
dass die von der Petentin angegebene 
nebenwohnung nicht im Bereich ihres 
gewöhnlichen aufenthalts liegt und daher 
die für diese Wohnung aufzuwendenden 
Kosten keine Berücksichtigung finden 
können. hiergegen erhob die Petentin 
Widerspruch und reichte gleichzeitig ihre 
Petition ein. 

Das vom Petitionsausschuss da-
raufhin um Stellungnahme ersuchte 
aufsichtsführende Ministerium berich-
tete sodann, dass der Überprüfungs-
bescheid zwischenzeitlich im Rahmen 
des Widerspruchsverfahrens zurückge-
nommen und die ablehnung der Über-
nahme der Kosten für eine Erstausstat-
tung bei Schwangerschaft und Geburt 
nunmehr auf eine fehlende Zuständig-
keit gestützt wurde. hintergrund war, 
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dass anlässlich der Petition erstmalig 
intensiv seitens des Grundsicherungs-
trägers überprüft wurde, wo die Peten-
tin ihren gewöhnlichen aufenthalt hat, 
da sich danach die örtliche Zuständig-
keit des Grundsicherungsträgers richtet. 
Im Ergebnis dieser Prüfung gelangte die 
Grundsicherungsbehörde mit Blick auf 
adressangaben im Mutterpass und in 
einem Schreiben der hochschule sowie 
angesichts der angaben in der Petition 
zu der Einschätzung, dass die Petentin 
ihren gewöhnlichen aufenthalt nicht am 
hauptwohnsitz, sondern am gemelde-
ten nebenwohnsitz hat. Der antrag der 
Petentin musste daraufhin an den für 
zuständig gehaltenen Grundsicherungs-
träger weitergeleitet werden. Bedau-
erlicherweise kam es hierbei zu einer 
weiteren Verzögerung. als ursächlich 
hierfür wurden auf konkrete nachfrage 
des Petitionsausschusses interne Kom-
munikationsprobleme angegeben. Der 
verantwortliche Grundsicherungsträger 
hat sich für die eingetretenen Verzöge-
rungen entschuldigt. 

letztlich konnten der Petentin die 
von ihr beantragten leistungen vom nun-
mehr zuständigen Grundsicherungsträ-
ger in vollem Umfang bewilligt werden. 
aufgrund der Verzögerungen im Verfah-
ren erhielt die Petentin die leistungen al-
lerdings nicht mehr zweckentsprechend 
noch während der Schwangerschaft und 
vor der Geburt ihres Kindes, sondern 
erst danach. Der Erfolg im Rahmen des 
Petitionsverfahrens musste sich insofern 
darauf beschränken, dass die Petentin 
die ihr zustehende finanzielle Unterstüt-
zung überhaupt erhielt.

Dauer eines Verfahrens zur 
 Zuerkennung bzw. Aberkennung von 
 Leistungspunkten in einem Studium
Eine Petentin studiert an einer Universi-
tät im land Brandenburg. Zu Beginn ih-
res Studiums hat sie beantragt, dass ihr 
leistungspunkte anerkannt werden für 
die vor dem Studienbeginn durchlaufene 
ausbildung und Praktika. Zunächst wur-
den der Studentin alle für „Schlüsselqua-
lifikationen“ notwendigen 30 Leistungs-
punkte anerkannt. Kurze Zeit später 
erhielt sie allerdings einen Änderungsbe-
scheid, nach dem nur 15 leistungspunk-
te anerkannt werden könnten. Gegen 
diesen Bescheid legte sie Widerspruch 
ein. Im Verlauf der nächsten vier Se-
mester hat die Petentin auf ihren Wider-
spruch keinen abschließenden Bescheid 
erhalten. Während dieser Zeit waren im 
computersystem der Universität für sie 
auch weiter 30 leistungspunkte aufge-
führt, sodass die Studentin - da ja alle 
leistungspunkte für den Bereich im Sys-
tem vermerkt waren - keine Veranstal-
tung zum Erwerb weiterer Punkte für die 
Schlüsselqualifikationen belegen konnte. 
nach rund zwei Jahren hat die Petentin 
dann einen ablehnenden Widerspruchs-
bescheid erhalten. hierüber beschwer-
te sie sich beim Petitionsausschuss des 
landtages und brachte insbesondere 
vor, dass es ihr in der Zwischenzeit nicht 
möglich gewesen sei, zusätzliche leis-
tungspunkte in dem Bereich zu erlangen. 
Sie müsse nun ihr Studium um ein Se-
mester verlängern. aufgrund des Stel-
lungnahmeersuchens des Petitionsaus-
schusses wurde dieser Sachverhalt an 
der Universität überprüft. Im nachhinein 
konnte nicht mehr festgestellt werden, 
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warum der Fachbereich der Studentin 
derart lange zur Bearbeitung des Wider-
spruchs benötigt hatte. aus Gründen des 
Vertrauensschutzes wurde daher be-
schlossen, dem anliegen der Petentin 
nachzukommen und ihrem Widerspruch 
abzuhelfen. Der Petentin wurden 30 leis-
tungspunkte anerkannt. Die Universität 
hat den Vorgang bedauert und mitge-
teilt, dass sie zukünftig die Fachbereiche 
zu einer ordnungsgemäßen und zügigen 
Umsetzung von Verfahren anhalten wird.

Übernahme der Kosten für Unterkunft 
und Heizung durch einen Grundsiche-
rungsträger

nach den gesetzlichen Vorgaben im SGB 
II werden leistungen für Unterkunft und 
heizung in höhe der tatsächlichen auf-
wendungen erbracht, soweit diese ange-
messen sind. Übersteigen die aufwen-
dungen für die Unterkunft und heizung 
den der Besonderheit des Einzelfalles 
angemessenen Umfang, sind sie als Be-
darf solange anzuerkennen, wie es dem 
Betroffenen nicht möglich oder nicht zu-
zumuten ist, durch einen Wohnungs-
wechsel, durch Vermieten oder auf ande-
re Weise die aufwendungen zu senken, 

in der Regel jedoch längstens für sechs 
Monate. Eine absenkung der leistun-
gen darf nur erfolgen, wenn der Betroffe-
ne die höhe der angemessenen Kosten 
und die konkreten Rechtsfolgen bei fort-
gesetzter Überschreitung dieser Grenze 
kennt. Es handelt sich hierbei um das so-
genannte Kostensenkungsverfahren, das 
für den Betroffenen eine aufklärungs- 
und Warnfunktion hat.

Der Petitionsausschuss musste im 
Rahmen seiner tätigkeit feststellen, dass 
wiederholt leistungskürzungen seitens 
der Grundsicherungsträger vorgenom-
men worden sind, obgleich das erfor-
derliche Kostensenkungsverfahren noch 
nicht oder nicht korrekt durchgeführt 
worden war. Diese wiederkehrende Pro-
blematik betraf auch ein Ehepaar, das 
ein Eigenheim mit einer Wohnfläche von 
über 100 Quadratmetern allein bewohnt, 
nachdem ihre drei Kinder im Erwachse-
nenalter ausgezogen waren. Sie übten 
in ihrer Petition Kritik daran, dass sie un-
vorbereitet von einer Kürzung der bislang 
gewährten Kosten für Unterkunft und 
heizung und einer ablehnung der Über-
nahme einer heizkostennachforderung 
getroffen worden seien. Die im betreffen-
den landkreis geltende Richtlinie sah zu-
nächst vor, dass für hauseigentümer, un-
abhängig von der Zahl der Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft, eine Wohnfläche 
von insgesamt 130 Quadratmetern als 
angemessen gilt. Weil aber das Bundes-
sozialgericht zwischenzeitlich entschie-
den hatte, dass die Frage der angemes-
senheit der Unterkunftskosten für Mieter 
und hauseigentümer nach einheitlichen 
Kriterien zu betrachten ist und eine Privi-
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legierung von hauseigentümern gegen-
über Mietern hinsichtlich der Wohnfläche 
nicht erfolgen darf, musste der landkreis 
seine festgelegten angemessenheitswer-
te entsprechend anpassen. Dies führ-
te dazu, dass für einen Zwei-Personen-
Haushalt nur noch eine Wohnfläche von 
bis zu 65 Quadratmetern als angemes-
sen gilt. 

Der zuständige Grundsicherungs-
träger teilte den Petenten allerdings erst 
mehrere Monate nach Inkrafttreten der 
neuen Richtlinie mit, welche Kosten nun-
mehr als angemessen anzusehen sind 
und künftig - das heißt nach ablauf von 
sechs Monaten ab Inkrafttreten der neu-
en Richtlinie - nur noch übernommen 
werden können. Die vom Grundsiche-
rungsträger daraufhin festgelegten künf-
tigen Kürzungen der leistungen für Un-
terkunft und heizung mussten insofern, 
nachdem der Petitionsausschuss das 
aufsichtsführende Ministerium mit der 
Bitte um Stellungnahme eingeschaltet 
hatte, zumindest bis zur vollständigen 
Durchführung des Kostensenkungsver-
fahrens wieder rückgängig gemacht wer-
den. Für die Petenten konnte damit noch 
für einen Zeitraum von vier Monaten eine 
Beibehaltung der bisherigen leistungen 
erreicht werden. Weil sich die heizkos-
tennachforderung auf einen Zeitraum be-
zog, in den die abänderung der Richtlinie 
des Landkreises fiel, und die Petenten 
wegen des noch nicht durchgeführten 
Kostensenkungsverfahrens darauf ver-
trauen durften, dass die heizkosten in 
der tatsächlich entstandenen höhe über-
nommen werden, erkannte der zustän-
dige Grundsicherungsträger auch die 

nachforderung aus der heizkostenab-
rechnung in voller höhe an. 

Bewilligung von Parkerleichterungen

Eine Bürgerin sprach im Rahmen der in 
ihrem landkreis durchgeführten Bürger-
sprechstunde des Petitionsausschusses 
vor und beklagte sich dabei unter an-
derem über die ablehnung von Parker-
leichterungen für ihren schwerbehinder-
ten Ehemann. Weil aus den vorgelegten 
Unterlagen, insbesondere aus dem ab-
lehnungsschreiben der Versorgungsbe-
hörde, nicht zweifelsfrei hervorging, ob 
bei dem Ehemann die gesundheitlichen 
Voraussetzungen für die Gewährung von 
Parkerleichterungen vorliegen oder nicht, 
wurde der Bürgerin bei ihrer Vorsprache 
angeraten, eine Petition einzureichen, um 
den Sachverhalt genauer prüfen zu kön-
nen. Dieser Empfehlung kam der Ehe-
mann in der Folge auch nach. 

Die im Rahmen des Petitionsverfah-
rens um Stellungnahme ersuchte Ver-
sorgungsbehörde hatte vor Einreichung 
der Petition der für die Gewährung von 
Parkerleichterungen zuständigen Stra-
ßenverkehrsbehörde mitgeteilt, dass die 
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gesundheitlichen Voraussetzungen zur 
Bewilligung von Parkerleichterungen für 
besondere Gruppen schwerbehinder-
ter Menschen bei dem Petenten nicht 
gegeben sind. Sie erläuterte dem Peti-
tionsausschuss auf konkrete nachfrage 
ausführlich, welche gesundheitlichen Be-
einträchtigungen bei dem Petenten vor-
liegen und wie diese jeweils zu bewerten 
sind. 

Im Ergebnis der nochmaligen Prü-
fung anlässlich der Petition musste die 
Versorgungsbehörde nunmehr einräu-
men, dass sich nach aktenlage nicht 
zweifelsfrei klären lässt, ob der Petent 
zum berechtigten Personenkreis für die 
Bewilligung von Parkerleichterungen ge-
hört. Zu den Berechtigten gehören ne-
ben Personen mit dem Merkzeichen 
„aG“ (außergewöhnliche Gehbehinde-
rung) auch schwerbehinderte Menschen 
mit den Merkzeichen „G“ (erhebliche 
Gehbehinderung) und „B“ (notwendig-
keit einer ständigen Begleitung) und ei-
nem Grad der Behinderung von wenigs-
tens 70 allein für Funktionsstörungen 
an den unteren Gliedmaßen (und an der 
lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf 
das Gehvermögen auswirken) - all die-
se Voraussetzungen liegen bei dem Pe-
tenten unzweifelhaft vor - und gleich-
zeitig einem Grad der Behinderung von 
wenigstens 50 für Funktionsstörungen 
des herzens oder der atmungsorgane. 
Im Fall des Petenten konnte nicht ausge-
schlossen werden, dass bei ihm auch die 
letztgenannte Voraussetzung vorliegt. 

Insofern überdachte die Versor-
gungsbehörde im Rahmen des Petitions-

verfahrens ihre ursprünglich ablehnen-
de haltung und entschied nun, dass das 
nach aktenlage unklare aktuelle aus-
maß der lungenfunktionseinschränkung 
des Petenten angesichts seiner zwei-
felsfrei schweren gesundheitlichen Ein-
schränkungen zu seinen Gunsten aner-
kannt werden soll. Sie versicherte dem 
Petitionsausschuss, die notwendige Be-
scheinigung auszustellen mit der Bestä-
tigung, dass der Petent zum berechtig-
ten Personenkreis für die Gewährung 
von Parkerleichterungen gehört. Mit die-
ser Bescheinigung erhielt der Petent die 
Möglichkeit, bei der zuständigen Stra-
ßenverkehrsbehörde eine entsprechende 
ausnahmegenehmigung (oranger Park-
ausweis) zu beantragen. Dieser Parkaus-
weis berechtigt über die Inanspruchnah-
me von Parkerleichterungen hinaus auch, 
die mit einem Rollstuhlfahrersymbol be-
sonders gekennzeichneten Parkplätze in 
Berlin und Brandenburg zu nutzen. Dem 
anliegen des Petenten konnte damit ent-
sprochen werden.

Teilweise Rückerstattung eines Ab-
wasserbeitrags
Ein Ehepaar wurde im Jahr 2006 für ihr 
an die öffentliche abwasserentsorgungs-
anlage angeschlossenes Grundstück 
vom zuständigen abwasserzweckver-
band zur Zahlung eines abwasserbei-
trags herangezogen. Bei der Berechnung 
des Beitrags wurden drei Vollgeschosse 
zugrunde gelegt. tatsächlich bebaut ist 
das Grundstück nur mit einem zweige-
schossigen Wohnhaus. nach der maß-
geblichen Satzungsregelung hat die 
Berechnung des abwasserbeitrags un-
ter Zugrundelegung der Zahl der bau-
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rechtlich auf dem Grundstück zuläs-
sigen Vollgeschosse zu erfolgen. Weil 
das Ehepaar die auffassung vertrat, ihr 
Wohnhaus nicht zulässigerweise auf drei 
Vollgeschosse aufstocken zu können, 
erhoben sie gegen den abwasserbei-
tragsbescheid Widerspruch. Eine Wider-
spruchsbearbeitung erfolgte zunächst 
bis zur Vorlage einer gerichtlichen Ent-
scheidung in einem Musterverfahren, 
welches die der Beitragserhebung zu-
grunde liegende Satzung betraf, bis zum 
Jahr 2009 nicht. Den festgesetzten Bei-
trag mussten die Eheleute allerdings be-
reits begleichen, da ihr Widerspruch ge-
gen den Beitragsbescheid nach den 
gesetzlichen Vorgaben keine aufschie-
bende Wirkung entfaltete. Im Gegen-
satz zu anderen Widerspruchsführern 
erhielten sie keine Information über das 
„Ruhen lassen“ der Widerspruchsbear-
beitung, was dazu führte, dass sie nach 
zweieinhalb Jahren des abwartens eine 
Untätigkeitsklage erhoben. 

Weil kurz darauf die Satzung vom 
Verwaltungsgericht für unwirksam erklärt 
worden ist, wurde die abwasserbeitrags-
satzung vom Zweckverband überarbeitet 
und neu beschlossen und es wurden die 
nach Vorlage des Urteils zunächst auf-
gehobenen Bescheide durch neue ab-
wasserbeitragsbescheide ersetzt. Im Fall 
der Eheleute erfolgte trotz ihrer im ersten 
Widerspruch angeführten argumente er-
neut eine Berechnung unter Zugrunde-
legung von drei Vollgeschossen, wes-
halb sie auch gegen den neuen Bescheid 
Widerspruch erhoben. nachdem dieser 
wiederum ohne entsprechende Infor-
mation über ein Jahr unbearbeitet blieb, 

wandte sich das Ehepaar in der Sache 
mit der Bitte um Unterstützung an den 
Petitionsausschuss. 

Zu der Petition wurden daraufhin 
Stellungnahmen vom Verbandsvorste-
her des betreffenden Zweckverbandes 
eingeholt. Damit konnte erreicht wer-
den, dass die von den Petenten zu Recht 
angemahnte Widerspruchsbearbeitung 
nunmehr seitens des Zweckverbandes 
aufgenommen wurde. Gegenüber dem 
Petitionsausschuss räumte der Ver-
bandsvorsteher ein, dass zum einen 
versehentlich eine Information an das 
Ehepaar zum „Ruhen lassen“ der ers-
ten Widerspruchsbearbeitung unterblieb 
und die Bearbeitung des zweiten Wider-
spruchs der Petenten leider mit Blick auf 
andere zu bewältigende aufgaben „ver-
gessen“ wurde. Im Rahmen der durch 
das Petitionsverfahren angeschobenen 
Widerspruchsbearbeitung entschied der 
Zweckverband, nunmehr einen Vor-Ort-
termin auf dem Grundstück der Peten-
ten durchzuführen, in dessen Ergebnis 
die anzahl der Vollgeschosse für die Be-
rechnung des abwasserbeitrags nach 
Überprüfung der örtlichen Gegebenhei-
ten von drei auf zwei geändert werden 
konnte. Damit ergab sich für die Peten-
ten eine teilweise Beitragsrückerstat-
tung in höhe von über 1.000 Euro. als 
besonders bemerkenswert hat der Peti-
tionsausschuss in diesem Fall zur Kennt-
nis nehmen müssen, dass der Betriebs-
sitz des Zweckverbandes direkt an das 
Grundstück der Petenten angrenzt, so-
dass die Durchführung des Vor-Ort-ter-
mins nur mit ganz geringem aufwand 
verbunden war. nach Erhalt der teilwei-
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sen Beitragsrückerstattung bedankten 
sich die Petenten herzlich für die Bemü-
hungen des Petitionsausschusses in ih-
rer angelegenheit. 

Trennung einer öffentlichen Wegever-
bindung zu einem Ortsteil und Schaf-
fung einer neuen gesicherten Zufahrt
Ein Bürger teilte dem Petitionsausschuss 
mit, dass an seinem Kraftfahrzeug ein 
Schaden am Querlenker aufgetreten sei, 
da er zum Erreichen seines hauses ei-
nen in sehr schlechtem Zustand be-
findlichen Forstweg nutzen müsse. Der 
Petent hatte sich bereits wegen Scha-
densersatzforderungen an die zuständi-
ge Gemeinde bzw. das amt, die Forst-
verwaltung und auch an die Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes ge-
wandt. Diese Dienststellen hatten einen 
Schadensersatz abgelehnt. Dies konn-
te der Petitionsausschuss letztendlich 
auch nicht beanstanden. Durch dem Pe-
titionsschreiben beigefügten Schriftver-
kehr wurde jedoch deutlich, dass das 
zuständige amt offensichtlich vergessen 
hatte, nach der trennung einer Wege-
verbindung eine neue Zuwegung zu dem 
haus des Petenten und seiner nachbarn 
tatsächlich und rechtssicher herzustel-
len. Die Zuwegung zu dem aus weni-
gen Wohnhäusern bestehenden Ortsteil 
erfolgte bisher über eine Schleusen-
brücke. Diese Schleusenbrücke wurde 
aufgrund des maroden baulichen Zu-
standes durch die zuständige Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. 
Offensichtlich sah das zuständige amt 
keine Veranlassung darauf hinzuwirken, 
dass der Ortsteil über eine andere We-

geverbindung erreicht werden kann. Die 
Bewohner des Ortsteils nutzten daher 
ohne weitere absprachen einen in den 
Ortsteil hineinführenden Forstweg. Die-
ser Forstweg befand sich in einem aus-
gesprochen schlechten Zustand, sodass 
der Petent den Schaden am Querlenker 
seines Fahrzeuges auf den Zustand die-
ses Forstweges zurückführte und ent-
sprechend Schadensersatz verlangte. 
Die zunächst angeschriebene amtsver-
waltung verwies auf die Forstverwal-
tung, die dem Petenten dann mitteilte, 
dass der Forstweg kein öffentlicher Weg 
sei und daher ein Schadensersatzan-
spruch abgelehnt werde. auch wurde 
der Petent aufgefordert, eine Genehmi-
gung zum Befahren des Weges zu bean-
tragen. Über diese Sachverhalte wurden 
auch das amt und Ministerien des lan-
des unterrichtet. auch diese Behörden 
erkannten nicht, dass es erforderlich ist, 
eine tatsächliche und rechtlich gesicher-
te Zufahrt zu dem Ortsteil zu ermögli-
chen. letztendlich forderte die Forstver-
waltung den Petenten dann auf, einen 
Gestattungsvertrag für die nutzung des 
Forstweges gebührenpflichtig einzuge-
hen. Der Petent lehnte dies ab und er-
fragte nach auffassung des Petitions-
ausschusses zu Recht, wie denn nun mit 
Besuchern der Bewohner des Ortstei-
les umgegangen werden solle und wie 
im Weiteren die Zuwegung für Entsor-
gungs- und Rettungsfahrzeuge sicher-
gestellt werden könne. Das amt teilte 
dem Petenten dann in einem weiteren 
Schreiben mit, er solle sich wegen seiner 
Schadensersatzforderungen doch an 
das – offensichtlich unzuständige – Was-
ser- und Schifffahrtsamt wenden. 
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Der Petitionsausschuss musste kon-
statieren, dass die vom Petenten ange-
schriebenen Behörden erst auf dessen 
Initiative nach einem Zeitraum von an-
derthalb Jahren in der lage waren, eine 
tatsächliche und rechtlich zulässige Zu-
wegung zu dem Ortsteil herzustellen 
bzw. untereinander zu vereinbaren. Für 
den Petitionsausschuss ist nicht nach-
vollziehbar, warum die hinter der Scha-
densersatzforderung des Petenten ste-
hende Problematik der Zuwegung durch 
die Behörden nicht frühzeitiger erkannt 
wurde. Die Schadensersatzforderung 
selbst hat der Petitionsausschuss nicht 
unterstützt, da eine unmittelbare Kausa-
lität zwischen dem Zustand des Weges 
und dem Schadenseintritt kaum mehr 
belegbar war.
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Prozentuale Befassung mit Sachgebieten 
(Mehrfachbefassungen sind berücksichtigt) 

Bauordnungsrecht 2,0

Bauplanungsrecht 2,0

Denkmalschutz 0,6

Wohnung, Miete, Wohnungsbau 1,2

Grundstückspacht und -erwerb 1,3

Offene Vermögensfragen, Entschädigung 0,6

Schulwesen 6,2

Familie, Kita, Jugend, Sport 2,6

Wissenschaft, hochschulwesen 1,0

Kultur 0,9

Medien, Rundfunk- und Fernsehangelegenheiten 2,6

Sozialwesen ohne SGB II 1,3

SGB II 4,0

Sozialversicherungen 2,6

Gesundheitswesen 2,9

Behindertenangelegenheiten 1,8

Psychiatrische Einrichtungen 0,2

Justizvollzug 9,0

ausländer- und asylwesen, Eingliederung 1,2

Übersicht: Verteilung der Petitionen 
auf Sachgebiete
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Parlamentsangelegenheiten, Meinungsäußerungen 1,3

Steuern und Finanzen 1,7

Gebühren, Beiträge 7,8

trinkwasserver-, abwasserentsorgung 6,7

haftung des Staates und der Kommunen 0,6

natur und Umwelt 4,8

land- und Forstwirtschaft, Fischerei 1,1

ÖPnV/Schienen- und luftverkehr 1,5

Gewässerunterhaltung und -ausbau 1,0

Energiegewinnung und -versorgung 1,0

Öffentlicher Dienst 3,2

Polizei und Feuerwehr 2,8

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4,0

Kommunalrecht und -aufsicht 1,9

Justiz, Rechtspflege, Gnadensachen 4,6

Rehabilitation und häftlingshilfe 0,2

Grundbuchsachen, Kataster, Vermessung 0,6

Wirtschaft, Wirtschaftsförderung 1,2

arbeit und ausbildung 0,7

Straßenbau 6,4

Straßenverkehr, Verkehrssicherheit 3,4
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Der Petitionsausschuss ist erreichbar unter:

landtag Brandenburg
Petitionsausschuss
Postfach 60 10 64
14410 Potsdam

telefon 0331 966-1135
Fax 0331 966-1139
petitionsausschuss@landtag.brandenburg.de

(hinweis: Wollen Sie eine Petition elektronisch einreichen, muss ein Verfahren verwendet 
werden, das die Person des Petenten verbindlich erkennen lässt. Eine einfache E-Mail ist 
hierfür nicht ausreichend.)
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